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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Familienlasten-
ausgleichsgesetz 1967 geändert wird; Begutachtung 

Die NÖ Landesregierung beehrt sich, zum Entwurf eines Bundes

gesetzes, mit dem das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 

geändert wird, wie folgt Stellung zu nehmen: 

Durch den Entwurf wird zwar eine weitere Altersstaffelung 

vorgenommen, es wird aber auch diese Gesetzesänderung nicht zum 

Anlaß genommen, die Benachteiligung von Mehrkindfamilien durch 

die Einführung einer Mehrkinderstaffelung zu beseitigen oder 

wenigstens zu mildern. 

Die NÖ Landesregierung hat dazu auch im Schreiben vom 

9. April 1991, LAD-VD-9318/49 an das Bundesministerium für 

Umwelt, Jugend und Familie entsprechend Stellung genommen. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen 

dieser Stellungnahme übermittelt. 
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1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 

des Bundesrates 

3. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

4. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

5. an das Büro des Bundesministers für Föderalismus und 

Verwaltungsreform 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit 

der Ausfertigung 
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